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A) Textfestsetzungen 

Es finden keine Änderungen der textlichen Festsetzungen statt. 
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B) BEGRÜNDUNG 

1. Anlass, Erfordernis und Ziele der Planung 

Die Ortsgemeinde Deesen beabsichtigt die Anpassung einer Baugrenze im Plangebiet. Ziel 

ist es, den Abstand zur Erschließungsstraße entsprechend der übrigen Baugrenzen des 

Plangebiets von 10 m auf 3 m zu verringern. 

 

Der Rat der Ortsgemeinde Deesen beschloss daher am 15.09.2020 die Aufstellung des 

Bebauungsplans "Alter Sportplatz" zur Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen 

Entwicklung (§ 1 (5) BauGB). 

 

Die hier vorliegende Fassung der Textfestsetzungen und Begründung wurde für die 

Bekanntmachung gemäß § 10 (3) BauGB angefertigt. Im Rahmen der Offenlage gemäß 

§ 4 (2) und § 3 (2) BauGB ergingen keine Anregungen. Die Unterlagen wurden 

entsprechend der Beschlüsse des Ortsgemeinderates erstellt. 

 

 

 

 

2. Bauleitplanverfahren 

Das Verfahren wird nach § 13a BauGB durchgeführt, da die 1. Änderung des Bebauungs-

plans die Voraussetzung einer Innenentwicklung in der Ortsgemeinde Deesen erfüllt. Im 

Rahmen des § 13a BauGB sind die Verfahrensschritte gemäß §§ 3(1) und  4 (1) BauGB 

entbehrlich, insofern die Öffentlichkeit gemäß § 13a (3) S.1 Nr.2 1. Halbsatz BauGB über 

die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung un-

terrichtet wird und sich innerhalb einer bestimmten Frist zur Planung äußern kann. 

 

Da es sich um einen Bebauungsplan (bzw. dessen Änderung) der Innenentwicklung gemäß 

§ 13a BauGB handelt, kann das sogenannte beschleunigte Verfahren angewendet wer-

den. Ein Umweltbericht ist nicht erforderlich. Im vorliegenden Fall entspricht die Planung 

dem rechtsgültigen Flächennutzungsplan. 

 

Laut Gesetzesdefinition findet kein Eingriff in Natur und Landschaft statt. Gemäß § 13a 

(2) Nr. 4 BauGB gelten Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung/Änderung des Bebauungs-

plans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a (3) Satz 5 vor der planerischen Entscheidung 

erfolgt oder zulässig. Somit ist auch ein Ausgleich nicht erforderlich. 

 

Die Summe der veränderten Grundflächen, die Gegenstand der planerischen Festsetzun-

gen sind, beträgt 0 m² (ca. 1.440 m² Gesamtfläche Änderung) und liegt somit erheblich 

unter 20.000 m². Somit ist für die Änderung des Bebauungsplans der § 13a BauGB anzu-

wenden. 

 

Im beschleunigten Verfahren aufgestellte Bauleitpläne müssen mit einer geordneten städ-

tebaulichen Entwicklung und insbesondere mit § 1 BauGB vereinbar sein. Dies schließt 

die Ermittlung und Berücksichtigung eventueller Auswirkungen der Bauleitpläne auf be-

rührte Umweltbelange ein, damit diese in die Abwägung eingestellt werden können. 
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Im der vorliegenden Änderung des Bebauungsplans werden Flächen im Bestand baupla-

nungsrechtlich überplant. Durch die Planung werden keine neuen Außenbereichsflächen 

erschlossen oder überplant. Im Rahmen der geplanten Maßnahmen kommt es zu keinen 

Mehrversiegelungen, es wird vielmehr eine effektivere Ausnutzung von Grundstücksflä-

chen ermöglicht. Eine erhebliche Beeinträchtigung umweltbezogener Aspekte ist durch 

den Bebauungsplan dabei nicht zu erwarten. 

 

Eine Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträg-

lichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Lan-

desrecht unterliegen, wird mit der Änderung des Bebauungsplans nicht begründet. 

 

Anhaltspunkte für eine erhebliche Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 b BauGB ge-

nannten Schutzgüter (Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemein-

schaftlicher Bedeutung und der europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesna-

turschutzgesetzes) sind nicht gegeben. Damit sind die in § 13a BauGB definierten Voraus-

setzungen erfüllt, um die Änderung des Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren auf-

zustellen. 

 

 

 

 

3. Räumlicher Geltungsbereich - Bestandssituation 

 

 

Übersichtskarte, unmaßstäblich, genordet, Änderungsbereich rot 
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Gebietsabgrenzung 

Das ca. 1.440 m² große Plangebiet liegt am nordöstlichen Rand des Siedlungskörpers von 

Deesen, ca. 100 m südlich der A 3 und einer Bahnstrecke und von dieser durch einen 

hohen Erdwall getrennt im Bereich einer Mischgebietsfläche. 

 

Topographie/Derzeitige Nutzung 

Das Plangebiet befindet sich auf einer durchschnittlichen Geländehöhe von 243 m über 

NN und fällt in Richtung Südwesten leicht ab. Die bestehende Nutzung wird von einem 

Wohngebäude sowie einem Betriebsgebäude dominiert. Teile stellen sich außerdem als 

Rasenflächen und Gärten dar. 

 

 

 

 

4. Einordnung in die städtebauliche Entwicklung der Ortsge-

meinde 

4.1 Raumordnung 

Die Ortsgemeinde Deesen gehört zur Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach im Wester-

waldkreis. Für die Ortsgemeinde werden in den einzelnen Programmen und Plänen der 

Raumordnung und Landesplanung folgende Vorgaben und Aussagen gemacht: 

 

Landesentwicklungsprogramm IV 

- Raumstrukturgliederung: verdichteter Bereich mit konzentrierter  

 Siedlungsstruktur und hoher Zentrenerreichbar-

keit und -auswahl 

- Landschaftstypen: offenlandbetonte Mosaiklandschaft 

- Erholungsgrund Erlebnisraum: keine besondere Aussage 

- historische Kulturlandschaften: keine besondere Aussage 

- Biotopverbund: keine besondere Aussage 

 

Leitbilder für den Ressourcenschutz: 

- Freiraumschutz: keine besondere Aussage 

- Grundwasserschutz: keine besondere Aussage 

- Hochwasserschutz: keine besondere Aussage 

- Klima: keine besondere Aussage 

- Landwirtschaft: an landesweit bedeutsamem Bereich für die Landwirtschaft 

- Forstwirtschaft: keine besondere Aussage 

- Rohstoffsicherung: keine besondere Aussage 

-  Erholung und Tourismus: keine besondere Aussage 

 

Deesen liegt an einer großräumigen Verbindung (A 3), jedoch ohne eigene Anbindung und 

an regionalen Straßenverbindungen (L 304 , L 306). Parallel zur A 3 verläuft außerdem 

eine zweigleisige Bahnstrecke ohne eigenen Halt in Deesen. 

 

Entwurf Regionaler Raumordnungsplan Mittelrhein-Westerwald 2017 
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- Raum- und Siedlungsstruktur-

 entwicklung: 

keine Aussage, 

- Zentrale Orte und  

 Versorgungsbereiche 

Grundzentrum Selters 

- Regionale Grünzüge: keine Aussage, 

- Biotopverbundräume und 

 Wildtierkorridore: 

keine Aussage, 

- Grundwasserchemie keine Aussage, 

- Radonpotenzial: keine Aussage, 

- Historische Kulturlandschaften: keine Aussage, 

- Erholung und Tourismus: keine Aussage, 

- Planungsbedürftige Räume Montabaur. 

 

Durch den Bebauungsplan werden die Ziele und Vorgaben der Regional- und Landespla-

nung nicht beeinträchtigt. 

 

 

4.2 Bauleitplanung 

Der Änderungsbereich entspricht den Darstellungen des Flächennutzungsplans. 

 

 

4.3 Bestandssituation/Sonstige Planungen/Zwangspunkte 

Immissionen 

Durch die Anpassung der Baugrenze erweitert sich der überbaubare Bereich des Mischge-

bietes um 7 m nach Südwesten hin. Hieraus ergeben sich keine relevanten Veränderun-

gen. Unter den bestehenden Festsetzungen kann der Immissionsschutz weiterhin gewähr-

leistet werden, da die Bebauung weiterhin die bislang festgesetzten Abstände zu den 

Emissionsquellen (BAB 3) unverändert einhält. 

 

Andere übergeordnete Belange werden durch das Verfahren des Bebauungsplans nach 

dem derzeitigen Stand der Kenntnisse nicht berührt. 

 

 

 

 

5. Planung 

5.1 Planungskonzeption 

Ziel der Bebauungsplanänderung ist eine Vereinheitlichung der Abstände von Baugrenzen 

hin zu den Erschließungsstraßen im Bereich des Bebauungsplans. Hierzu soll der Abstand 

der Baugrenzen im Mischgebiet von 10 m auf 3 m angepasst werden. 

 

 

5.2 Nutzungsstruktur 

Das Änderungsgebiet ist als Mischgebiet festgesetzt. Damit erfolgt die planungsrechtliche 

Sicherung eines bereits vorhandenen Betriebes und die Umsetzung der Vorgaben des Flä-

chennutzungsplanes. 
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5.3 Städtebauliche Kenndaten  

Gebietsart Fläche  

Mischgebiet 0,14 ha 

Summe 0,14 ha 

 

 

5.4 Verkehrliche Erschließung 

Es finden keine Anpassungen der Erschließung statt, diese ist damit weiterhin gesichert. 

 

 

5.5 Freiraumgestaltung und Grünordnung 

Es finden keine Änderungen statt. 

 

 

 

 

6. Städtebau 

6.1 Art der baulichen Nutzung 

Es finden keine Änderungen statt. Das Änderungsgebiet wird unverändert als Mischgebiet 

festgesetzt. 

 

 

6.2 Maß der baulichen Nutzung 

Es finden keine Änderungen statt: 

• Grundflächenzahl,  0,5 

• Geschossflächenzahl,  1,0 

• Zahl der Vollgeschosse,  II 

• Höhe baulicher Anlagen.  TH 6,5 m, FH 10,0 m 

 

Nebenanlagen 

Es finden keine Änderungen statt: 

Eine Überschreitung der zulässigen Grundfläche durch Garagen und Stellplätze mit ihren 

Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und bauliche Anlagen unterhalb der 

Geländeoberfläche ist nur bis zu 25 % zulässig. 

 

 

6.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 

Die Bauweise ist weiterhin „offen“ mit zulässigen Einzel- und Doppelhäusern.  

 

Die Baugrenzen des Änderungsgebiets werden von 10 m Abstand zur nächsten Verkehrs-

fläche auf 3 m Abstand angepasst. Hierdurch wird eine Harmonisierung der Abstände für 

das gesamte Bebauungsplangebiet erreicht. 
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6.4 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

Es finden keine Änderungen statt. 

 

 

6.5 Landespflegerische Festsetzungen 

Es finden keine Änderungen statt. Es befinden sich keine Ausgleichsflächen innerhalb des 

Änderungsbereichs. 

 

 

 

 

7. Ver- und Entsorgung 

7.1 Wasserversorgung 

Es finden keine Änderungen statt. Die Wasserversorgung ist entsprechend weiterhin ge-

sichert. 

 

 

7.2 Abwasserbeseitigung 

Es finden keine Änderungen statt. Die Regen- und Abwasserbehandlung ist entsprechend 

weiterhin gesichert. 

 

 

7.3 Energieversorgung 

Es finden keine Änderungen statt. Die Energieversorgung ist entsprechend weiterhin ge-

sichert. 

 

 

7.4 Telekommunikation 

Es finden keine Änderungen statt. Die Versorgung mit Telekommunikationsleitungen ist 

entsprechend weiterhin gesichert. 

 

 

 

 

8. Bodenordnung und Realisierung 

Eine Bodenordnung wurde bereits durchgeführt. 
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9. Umweltbelange 

Die Anwendung des beschleunigten Verfahrens nach § 13a BauGB, welche keinen geson-

derten Umweltbericht benötigt, ist von mehreren Voraussetzungen abhängig: 

• Grundfläche < 20.000 m², 

• keine Anhaltspunkte für Beeinträchtigungen von FFH- und Vogelschutzgebieten 

oder Schutzgütern nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 b, 

• keine Pflicht zu einer Umweltverträglichkeitsprüfung. 

 

Es finden keine Änderungen an der Grundfläche statt, der Maximalwert von 20.000 m² 

wird damit unterschritten. Die Anpassung von Baugrenzen innerhalb des Siedlungskörpers 

unterliegt keiner UVP-Pflicht und das Plangebiet liegt weit außerhalb von Schutzgebieten. 

Im Folgenden werden entsprechend die Auswirkungen auf die Schutzgüter beschrieben 

und bewertet. Eine Zulässigkeit der Planung nach § 13a BauGB ist demnach gegeben. Es 

werden entsprechend keine Ausgleichsmaßnahmen erforderlichi. 

 

 

Kurzdarstellung von Inhalt und wichtigsten Zielen 

Die Ortsgemeinde Deesen beabsichtigt die Anpassung einer Baugrenze im Plangebiet. Ziel 

ist es, den Abstand zur Erschließungsstraße entsprechend der übrigen Baugrenzen des 

Plangebiets von 10 m auf 3 m zu verringern. 

 
Änderungsfläche, Quelle Luftbild: https://geodaten.naturschutz.rlp.de/ 

 

 
i nach Battis/ Krautzberger/ Löhr 13. Auflage S.372 gilt: §13a Abs. 2 Nr. 4 fingiert für einen Bebauungsplan 

der Innenentwicklung für Grundflächen von unter 20000 m² die Abgeltung der naturschutzfachlichen 

Eingriffsregelung (§1a Abs. 3). 
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Beschreibung und Bewertung Bestand 

Das Plangebiet wird von Rasenflächen, Gärten und Gebäuden eingenommen. Im Folgen-

den wird kategorisiert aufgeschlüsselt der Bestand der einzelnen Schutzgüter dargelegt 

(Basisszenario). 

 

a) Schutzgüter 

Schutzgut Bestand 

Fauna (Tiere) Aufgrund der Lage im Siedlungskörper ohne das Vorkom-

men besonderer Lebensräume ist im Plangebiet nicht mit 

dem Vorkommen von planungsrelevanten Arten zu rechnen. 

Die Gebäude im Plangebiet werden genutzt, eine Relevanz 

für Fledermäuse ist entsprechend nicht zu erwarten. 

Pflanzen (Flora)/Biotope Das Plangebiet wird von Gärten und Gebäuden eingenom-

men, ein Vorkommen planungsrelevanter Arten ist auszu-

schließen. 

Fläche Das Plangebiet ist anthropogen überformt. 

Boden Die Böden im Plangebiet sind durch Überbauung oder Nut-

zung als Gärten verändert. 

Wasser Es befinden sich keine Oberflächengewässer im Plangebiet. 

Aufgrund der geringen Größe ist nicht von einer besonderen 

Relevanz für den Grundwasserkörper auszugehen. 

Luft Im Plangebiet befinden sich Gebäude, welche Emissionen 

verursachen. Es befindet sich außerdem in geringer Entfer-

nung zu BAB 3, welche Emissionen in Form von Abgasen 

produziert. 

Klima Das Plangebiet befindet sich außerhalb von klimatischen 

Funktionsräumen und weist keine besondere Bedeutung für 

das Lokalklima auf. 

Wirkungsgefüge vgl. i) Wechselwirkungen 

Landschaft Das Plangebiet befindet sich im Siedlungskörper und hat 

keine besondere Bedeutung für das Landschaftsbild. 

Biologische Vielfalt Aufgrund der Nutzung des Plangebiets ist aktuell mit einer 

durchschnittlichen biologischen Vielfalt zu rechnen. 

 

b) Schutzgebiete (Natura 2000) 

Das Plangebiet befindet sich außerhalb relevanter Schutzgebiete. 

 

c) Mensch und menschliche Gesundheit 

Das Plangebiet hat keine besondere Bedeutung für die menschliche Gesundheit. Aufgrund 

der Nähe zur BAB 3 besteht eine deutliche Vorbelastung. 

 

d) Kultur- und Sachgüter 

Es liegen keine Hinweise auf das Vorkommen relevanter Kultur- und Sachgüter im Plan-

gebiet vor. 

 

e) Emissionsvermeidung, Umgang mit Abfällen und Abwasser 

Abfälle werden entsprechend der gängigen Gesetze und Richtlinien entsorgt, es bestehen 

keine besonderen Maßnahmen zur Emissionsvermeidung. 
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f) Erneuerbare Energien, sparsame Energienutzung 

Das Plangebiet besitzt keine Relevanz zur Gewinnung von Energie oder deren Nutzung. 

 

g) Darstellungen übergeordneter Planungen 

vgl. Übergeordnete Planungen 

 

Schutzgebiete 

Das Plangebiet befindet sich außerhalb von Schutzgebieten und biotopkartierten Berei-

chen. 

 

h) Immissionsgrenzwerte 

Es bestehen keine Hinweise auf die dauerhafte Überschreitung von Immissionsgrenzwer-

ten und sogenannten „Critical Loads“. 

 

i) Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Das natürliche Wirkungsgefüge im Plangebiet und seiner Umgebung, mit seinen gegensei-

tigen Wechselbeziehungen und Abhängigkeiten der Landschaftsfaktoren Geologie, Boden, 

Klima, Wasserhaushalt, Fläche, biologische Vielfalt, Pflanzen- und Tierwelt, ist durch die 

anthropogene Nutzung erheblich beeinflusst. 

 

j) Schwere Unfälle 

Aufgrund der bestehenden Festsetzung von Mischgebietsflächen bestehen keine nach 

§ 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes relevanten Gefährdungen durch Stör-

fälle oder Havarien mit relevanten Umweltauswirkungen. 

 

Nullvariante 

Bei Nichtdurchführung der Planung würde die Baugrenze unverändert verbleiben. Die Aus-

nutzung der betroffenen Grundstücke wäre entsprechend weiterhin erschwert. 

 

Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

Die Planung sieht die Anpassung einer Baugrenze vor und hat folgende Wirkungen auf die 

Schutzgüter: 

 

a) Schutzgüter 

Schutzgut Bestand 

Fauna (Tiere) Durch die Veränderung der Baugrenze kommt es zu keinen 

relevanten Auswirkungen. 

Pflanzen (Flora)/Biotope Durch die Veränderung der Baugrenze kommt es zu keinen 

relevanten Auswirkungen. 

Fläche Durch die Veränderung der Baugrenze kommt es zu keinen 

relevanten Auswirkungen. Die Grundfläche bleibt unverän-

dert. 

Boden Durch die Veränderung der Baugrenze kommt es zu keinen 

relevanten Auswirkungen. Die Grundfläche bleibt unverän-

dert. 

Wasser Durch die Veränderung der Baugrenze kommt es zu keinen 

relevanten Auswirkungen. 

Luft Durch die Veränderung der Baugrenze kommt es zu keinen 

relevanten Auswirkungen. 
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Klima Durch die Veränderung der Baugrenze kommt es zu keinen 

relevanten Auswirkungen. 

Wirkungsgefüge Durch die Veränderung der Baugrenze kommt es zu keinen 

relevanten Auswirkungen. 

Landschaft Durch die Veränderung der Baugrenze kommt es zu keinen 

relevanten Auswirkungen. 

Biologische Vielfalt Durch die Veränderung der Baugrenze kommt es zu keinen 

relevanten Auswirkungen. 

 

b) Schutzgebiete (Natura 2000) 

Das Plangebiet befindet sich weit außerhalb relevanter Schutzgebiete. Auswirkungen auf 

diese sind auszuschließen. 

 

c) Mensch und menschliche Gesundheit 

Durch die Veränderung der Baugrenze kommt es zu keinen relevanten Auswirkungen. 

 

d) Kultur- und Sachgüter 

Durch die Veränderung der Baugrenze kommt es zu keinen relevanten Auswirkungen. 

 

e) Emissionsvermeidung, Umgang mit Abfällen und Abwasser 

Durch die Veränderung der Baugrenze kommt es zu keinen relevanten Auswirkungen. Die 

Entsorgung ist weiterhin gesichert, Mehremissionen sind ausgeschlossen. 

 

f) Erneuerbare Energien, sparsame Energienutzung 

Durch die Veränderung der Baugrenze kommt es zu keinen relevanten Auswirkungen. 

 

g) Darstellungen übergeordneter Planungen 

Es finden keine Änderungen statt. 

 

h) Immissionsgrenzwerte 

Die Planung hat keine relevanten Auswirkungen auf Bereiche mit Rechtsverordnung zur 

Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union festgelegte Immissionsgrenzwerte. 

 

i) Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Durch die Veränderung der Baugrenze kommt es zu keinen relevanten Auswirkungen., da 

einzig die überbaubare Fläche angepasst wird, jedoch nicht die Grundfläche. 

 

j) Schwere Unfälle 

Durch die Veränderung der Baugrenze kommt es zu keinen relevanten Auswirkungen. 

 

Maßnahmen 

Es erfolgt kein Eingriff, entsprechend sind Maßnahmen nicht erforderlich. 

 

Planungsalternativen 

Es bestehen keine Alternativen zu einer Verschiebung der Baugrenzen in diesem Bereich, 

da das Ziel darin besteht die entsprechenden Grundstücke attraktiver zu gestalten durch 

eine Anpassung der Baugrenze an das im übrigen Bebauungsplan verwandte Maß von 3 m 

Abstand zur Verkehrsfläche. 
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Zusätzliche Angaben 

Angewandte Verfahren und Wissenslücken 

Es wurde auf bestehende Erkenntnisse aus dem originären Bebauungsplanverfahren von 

2017 zurückgegriffen, sowie Luftbilder des Plangebiets. Eine erneute Begehung des Be-

reichs wurde nicht durchgeführt, da eine relevante Veränderung der Bestandssituation 

nicht vorlag. 

 

Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Im Zuge der Änderung des Bebauungsplans wird eine Baugrenze an das Abstandsmaß 

zwischen Verkehrsfläche und Baugrenze von 3 m angepasst. Hierdurch ist eine effektivere 

Bebauung der betroffenen Grundstücke möglich. Die gesamten Bauflächen des Plange-

biets sind im rechtskräftigen Bebauungsplan bereits dargestellt. Es kommt zu keinen Än-

derungen der Festsetzungen. 

 

Dabei wird die Planung folgende Auswirkungen auf Natur, Umwelt und Mensch haben: 

Schutzgut Wirkung 

Fauna (Tiere) keine Auswirkungen 

Pflanzen (Flora)/ Biotope keine Auswirkungen 

Fläche keine Auswirkungen 

Boden keine Auswirkungen 

Wasser keine Auswirkungen 

Luft keine Auswirkungen 

Klima keine Auswirkungen 

Landschaft keine Auswirkungen 

Biologische Vielfalt keine Auswirkungen 

Schutzgebiete/Natura 2000 keine Auswirkungen 

Menschliche Gesundheit keine Auswirkungen 

Kulturgüter/Sachgüter keine Auswirkungen 

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern keine Auswirkungen 

 

Die Planung ist verträglich mit den Zielen des Umwelt- und Naturschutzes. 
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